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21. Dezember 2023

GESETZ  ZUR  MODERNISIERUNG  DES  PERSONENGESELLSCHAFTSRECHTS
(MOPEG) – KÜNFTIGE ÄNDERUNGEN BEI DER GESELLSCHAFT BÜRGERLICHEN
RECHTS (GBR)

MIT DEM GESETZ ZUR MODERNISIERUNG DES PERSONENGESELLSCHAFTSRECHTS (MOPEG) TRITT ZUM 1. JANUAR 2024
EINE UMFASSENDE REFORM DES DEUTSCHEN PERSONENGESELLSCHAFTSRECHTS IN KRAFT. DIESE BRINGT AUCH EINE
VIELZAHL AN GESETZESÄNDERUNGEN FÜR DIE GRUNDFORM DER PERSONENGESELLSCHAFTEN, DIE GESELLSCHAFT BÜRG-
ERLICHEN RECHTS (GBR), MIT SICH. DIESER BEITRAG SOLL DIE WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DES MOPEG FÜR DIE GBR
ZUSAMMENFASSEND DARSTELLEN. INSBESONDERE SOLL AUFGEZEIGT WERDEN, WELCHE ÄNDERUNGEN DES MOPEG (I)
LEDIGLICH – BEREITS GELTENDE – STÄNDIGE RECHTSPRECHUNG KODIFIZIEREN UND WELCHE DAGEGEN (II) TATSÄCHLICH
MATERIELLE ÄNDERUNGEN DER BISHERIGEN RECHTSLAGE BEGRÜNDEN. INSBESONDERE SOG. AUSSEN-GBRS, DIE SELBST
AM RECHTSVERKEHR TEILNEHMEN, HABEN KÜNFTIG EINIGE NEUERUNGEN ZU BERÜCKSICHTIGEN. SO BESTEHT ETWA DIE
MÖGLICHKEIT DER FREIWILLIGEN EINTRAGUNG DER GBR IN EIN GESELLSCHAFTSREGISTER, WOBEI DIESE DURCH GESET-
ZLICHE NORMIERTE VOREINTRAGUNGSERFORDERNISSE IN DER PRAXIS AUCH ZU EINER „EINTRAGUNGSPFLICHT DURCH
DIE HINTERTÜR“ WERDEN KANN. (mehr …)
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